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sowie unter Hinweisauf ihre Resolution 35/142 B vom tigung der jeweiligen politischen, militärischen und sonstigen
12. Dezember 1980, mit der das System der Vereinten Natio- Gegebenheiten einer Region sowie auf der Grundlage von
nen für die standardisierte Berichterstattung über Militäraus- Initiativen und mit der Zustimmung der Staaten der betreffen-
gaben eingeführt wurde, und ihre Resolutionen 48/62 vom den Region;
16. Dezember 1993 und 49/66 vom 15. Dezember 1994, mit
denen alle Mitgliedstaaten aufgefordert wurden, sich an
diesem System zu beteiligen, sowie ihre Resolution 47/54 B
vom 9. Dezember 1992, mit der die Leitlinien und Empfeh-
lungen betreffend objektive Informationen über militärische
Angelegenheiten befürwortet und die Mitgliedstaaten gebeten
wurden, dem Generalsekretär sachdienliche Informationen
bezüglich deren Umsetzung vorzulegen,

feststellend, daß seitdem eine Reihe von Mitgliedstaaten, litärausgaben, die von den Mitgliedstaaten eingehen, jährlich
die verschiedenen geographischen Regionen angehören, ein- zu verteilen;
zelstaatliche Berichte über ihre Militärausgaben und über die
Leitlinien und Empfehlungen betreffend objektive Informatio-
nen über militärische Angelegenheiten vorgelegt haben,

mit Genugtuungüber den Bericht des Generalsekretärs Organen wiederaufzunehmen, um festzustellen, welche An-3

über Mittel und Wege zur Umsetzung der Leitlinien und passungen an dem derzeitigen Instrument vorgenommen
Empfehlungen betreffend objektive Informationen über werden müssen, um eine breitere Beteiligung daran zu fördern;
militärische Angelegenheiten, so insbesondere auch über
Möglichkeiten zur Stärkung und Erweiterung der Beteiligung
an dem System der Vereinten Nationen für die standardisierte
Berichterstattung über Militärausgaben,

dem Generalsekretär dafürdankend, daß er den Mitglied- Struktur des Systems der Vereinten Nationen für die stan-
staaten die Berichte über die von den Staaten in standardisier- dardisierte Berichterstattung über Militärausgaben abzugeben,
ter Form gemeldeten Militärausgaben und über die Leitlinien um die Beteiligung daran zu stärken und zu erweitern, und der
und Empfehlungen betreffend objektive Informationen über Generalversammlung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung
militärische Angelegenheiten zur Verfügung gestellt hat, einen Bericht zu der Frage vorzulegen;

erfreutüber den Entschluß vieler Mitgliedstaaten, Informa- 6.fordert alle Mitgliedstaatenauf, dem Generalsekretär
tionen über ihre Militärhaushalte auszutauschen und jährlich rechtzeitig zur Behandlung durch die Generalversammlung auf
zu veröffentlichen und die Leitlinien und Empfehlungen ihrer dreiundfünfzigsten Tagung ihre Auffassungen über Mittel
betreffend objektive Informationen über militärische Angele- und Wege zur Stärkung und Erweiterung der Beteiligung an
genheiten entsprechend umzusetzen, dem System der Vereinten Nationen für die standardisierte

in Bekräftigung ihrer festen Überzeugung, daß ein besserer
Fluß objektiver Informationen über militärische Angelegenhei-
ten zum Abbau der internationalen Spannungen sowie zur
Vertrauensbildung zwischen den Staaten und zum Abschluß 7.beschließt, den Punkt "Objektive Informationen über
konkreter Abrüstungsvereinbarungen beitragen kann, militärische Angelegenheiten, einschließlich der Transparenz

überzeugt, daß die Verbesserung der internationalen Be-
ziehungen eine solide Grundlage für die Förderung weiterer
Offenheit und Transparenz in allen militärischen Angelegen- 67. Plenarsitzung
heiten bildet, 9. Dezember 1997

unter Hinweisdarauf, daß in den Leitlinien und Empfeh-
lungen betreffend objektive Informationen über militärische
Angelegenheiten bestimmte Bereiche zur weiteren Behandlung
empfohlen wurden, beispielsweise die Verbesserung des
Systems der Vereinten Nationen für die standardisierte Be-
richterstattung über Militärausgaben,

1. empfiehltdie Leitlinien und Empfehlungen betreffend Neuentwicklungen sowohl für zivile als auch für militärische
objektive Informationen über militärische Angelegenheiten Zwecke genutzt werden können und daß auf zivile Anwen-
allen Mitgliedstaaten zur Umsetzung, unter voller Berücksich- dungsmöglichkeiten ausgerichtete Fortschritte auf wissen-

2. fordert alle Mitgliedstaatenauf, dem Generalsekretär
jährlich bis zum 30. April über ihre Militärausgaben in dem
letzten Rechnungsjahr Bericht zu erstatten, für das Daten
verfügbar sind, und dafür vorläufig das in ihrer Resolution
35/142 B empfohlene Berichterstattungsinstrument heran-
zuziehen;

3. ersuchtden Generalsekretär, die Berichte über Mi-

4. unterstütztdie Absicht, die der Generalsekretär in
seinem Bericht bekundet hat, im Rahmen der verfügbaren3

Mittel die Konsultationen mit den zuständigen internationalen

5. ersuchtden Generalsekretär, auf der Grundlage der
Ergebnisse der geplanten Konsultationen und unter Berück-
sichtigung der Auffassungen der Mitgliedstaaten Empfeh-
lungen zu den erforderlichen Änderungen des Inhalts und der

Berichterstattung über Militärausgaben, so auch über die
erforderlichen Änderungen seines Inhalts und seiner Struktur,
mitzuteilen;

der Militärausgaben" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
dreiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

52/33. Die Rolle von Wissenschaft und Technologie im
Kontext der internationalen Sicherheit und der
Abrüstung

Die Generalversammlung,

im Hinblick darauf, daß wissenschaftlich-technische

schaftlich-technischem Gebiet gewahrt und gefördert werden
müssen,A/52/302.3
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besorgtdarüber, daß militärische Anwendungen wissen- 2.bittetdie Mitgliedstaaten, zusätzliche Anstrengungen
schaftlich-technischer Neuentwicklungen maßgeblich zur Ver- zu unternehmen, um Wissenschaft und Technologie für
besserung und Perfektionierung von Massenvernichtungs- Abrüstungszwecke einzusetzen und interessierten Staaten
waffen beitragen können, Abrüstungstechnologien zur Verfügung zu stellen;

im Bewußtseinder Notwendigkeit, wissenschaftlich- 3.fordert die Mitgliedstaatennachdrücklich auf, unter
technische Neuentwicklungen, die nachteilige Auswirkungen Beteiligung aller interessierten Staaten multilaterale Verhand-
auf die internationale Sicherheit und die Abrüstung haben lungen zu führen, mit dem Ziel, allgemein annehmbare,
können, genau zu verfolgen und wissenschaftlich-technische nichtdiskriminierende Richtlinien für den internationalen
Neuentwicklungen auf nutzbringende Anwendungszwecke Transfer von Gütern und Technologien mit dualem Verwen-
hinzulenken, dungszweck und Spitzentechnologien mit militärischen

sich dessen bewußt, daß der internationale Transfer von
zivil wie militärisch verwendbaren und spitzentechnologischen 4.erinnertan ihre Resolution 51/39 vom 10. Dezember
Produkten, Dienstleistungen und Know-how für friedliche 1996 und ihr Ersuchen an den Generalsekretär, den aktualisier-
Zwecke für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der ten Bericht spätestens auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung
Staaten wichtig ist, vorzulegen;

sowie im Bewußtseinder Notwendigkeit, diese Transfers 5.ermutigt die Organe der Vereinten Nationen, im
von Gütern und Technologien mit dualem Verwendungszweck Rahmen der bestehenden Mandate die Anwendung von
und Spitzentechnologien mit militärischen Anwendungen Wissenschaft und Technologie für friedliche Zwecke zu
durch multilateral ausgehandelte, allgemein annehmbare, fördern;
nichtdiskriminierende Richtlinien zu regulieren,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnisüber die zunehmende und Technologie im Kontext der internationalen Sicherheit
Verbreitung von Ad-hoc- und ausschließlichen Exportkontroll- und der Abrüstung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
regelungen und -vereinbarungen für Güter und Technologien dreiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.
mit dualem Verwendungszweck,

unter Hinweisdarauf, daß in dem Schlußdokument der vom
18. bis 20. Oktober 1995 in Cartagena de Indias (Kolumbien)
abgehaltenen elften Konferenz der Staats- und Regierungs-
chefs der nichtgebundenen Staaten festgestellt wurde, daß4

Beschränkungen des Zugangs zu Technologie durch die
Auferlegung von nichttransparenten Ad-hoc-Exportkontroll- Die Generalversammlung,
systemen durch eine exklusive Gruppe von Staaten oft die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Entwicklungs-
länder behindern,

betonend, daß international ausgehandelte Richtlinien für 1977, 33/64 vom 14. Dezember 1978, 34/77 vom 11. De-
den Transfer von Spitzentechnologien mit militärischen zember 1979, 35/147 vom 12. Dezember 1980, 36/87 A und
Anwendungsmöglichkeiten den legitimen Verteidigungs- B vom 9. Dezember 1981, 37/75 vom 9. Dezember 1982,
bedürfnissen aller Staaten sowie den Erfordernissen der 38/64 vom 15. Dezember 1983, 39/54 vom 12. Dezember
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 1984, 40/82 vom 12. Dezember 1985, 41/48 vom 3. Dezember
Rechnung tragen, gleichzeitig jedoch sicherstellen sollten, daß 1986, 42/28 vom 30. November 1987, 43/65 vom 7. Dezember
niemandem der Zugang zu spitzentechnologischen Produkten,1988, 44/108 vom 15. Dezember 1989, 45/52 vom 4. De-
Dienstleistungen und Know-how für friedliche Zwecke ver- zember 1990, 46/30 vom 6. Dezember 1991, 47/48 vom
wehrt wird, 9. Dezember 1992, 48/71 vom 16. Dezember 1993, 49/71 vom

1. erklärt, daß wissenschaftlich-technische Fortschritte
zugunsten der gesamten Menschheit genutzt werden sollten,
um die bestandfähige wirtschaftliche und soziale Entwicklung
aller Staaten zu fördern und die internationale Sicherheit zu ge- sowie unter Hinweisauf die Empfehlungen betreffend die
währleisten, und daß die internationale Zusammenarbeit bei Schaffung einer solchen Zone im Nahen Osten entsprechend
der Nutzung von Wissenschaft und Technologie durch den den Ziffern 60 bis 63 und insbesondere Ziffer 63d) des
Transfer und Austausch von technischem Know-how für fried- Schlußdokuments der zehnten Sondertagung der Generalver-
liche Zwecke gefördert werden sollte; sammlung ,

Anwendungsmöglichkeiten zu erarbeiten;

6. beschließt, den Punkt "Die Rolle von Wissenschaft

67. Plenarsitzung
9. Dezember 1997

52/34. Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der
Nahostregion

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 3263 (XXIX) vom
9. Dezember 1974, 3474 (XXX) vom 11. Dezember 1975,
31/71 vom 10. Dezember 1976, 32/82 vom 12. Dezember

15. Dezember 1994, 50/66 vom 12. Dezember 1995 und 51/41
vom 10. Dezember 1996 über die Schaffung einer kernwaffen-
freien Zone in der Nahostregion,

5

unter Hervorhebungder grundlegenden Bestimmungen der
genannten Resolutionen, in denen alle unmittelbar Beteiligten

A/50/752-S/1995/1035, Anhang III; siehe Official Records of the Security4

Council, Fiftieth Year, Supplement for October, November and December 1995,
Dokument S/1995/1035. Resolution S/10-2.5




